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Die neue europäische Medizinpro-
dukte-Verordnung (MDR – Medical 
Device Regulation 2017/745), mit der 
am 26. Mai 2020 das alte Medizin-

produktegesetz ersetzt wird, sehen 
viele Dentallaborinhaber kritisch. 
Diese Verordnung verfolgt das Ziel, 
Zahnersatzpatienten und Anwender 

vor fehlerhaften oder risikobehafte-
ten Medizinprodukten zu schützen. 
Das Ziel soll über die Kombination 
eines neu zu etablierenden Qualitäts-
managements- und Risikomanage-
mentsystems erreicht werden. 
Damit soll eine europaweit gleich-
wertige Prozess- und Ergebnisquali-
tät gewährleistet werden. Über-
schlägig rechnet der Arbeitgeber-
verband Zahntechnik e.V. mit mehr 
Kosten pro Betrieb im fünfstelligen 
Euro-Bereich per anno, die durch die 
Dokumentationspflichten jährlich auf
den Betrieb zukommen können. Das 
sei das genaue Gegenteil eines viel 
beschworenen  Bürokratieabbaus.
Die Kritik von Präsident Manfred 
Heckens an der Richtlinie bezieht 
sich neben den Kosten auch auf die 
Gleichsetzung von zahntechnischen 
Laboren in anderen europäischen 
Ländern ohne ein funktionierendes 
Ausbildungssystem vergleichbar mit 

Meisterbetrieben in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Produkt- 
und Prozessqualität ist nach Aus-
sage Heckens in Deutschland durch 

das Prinzip von „Qualität durch Quali-
fizierung“ bestens gewährleistet und 
kann durch noch so viele Dokumen-
tationspflichten oder Management-
systeme nicht ersetzt werden. Im 
dualen System von theoretischer und
praktischer Ausbildung mit den im 
Betrieb und in Berufsschule gut aus-
gebildeten und qualifizierten Zahntech-
nikern würde die hiesige Laborquali-
tät mit zahntechnischen Produkten, 
die auf dem Wege des „Learning by 
Doing" von zweifelhafter Qualität pro-
duzierten, gleichgesetzt. Bereits das 
Medizinproduktegesetz habe Pro-
dukte aus solchen Quellen nicht vom 
Markt fernhalten können. Die Patien-
ten würden in dem Glauben gelassen, 
dass am Markt verfügbarer Zahn-
ersatz stets mindestens deutscher 
Meisterqualität entspreche.

Quelle: AVZ – Arbeitgeberverband 
Zahntechnik e.V.

Anlässlich der Anhörung des Ge-
sundheitsausschusses des Bun-
destages zu Kapitalinteressen in 
der Gesundheitsversorgung Anfang
März hat die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) vor den 
negativen Folgen einer zunehmen-
den Vergewerblichung des Gesund-
heitswesens in Deutschland ge-
warnt. Insbesondere für  soge-
nannte Investoren-MVZ (I-MVZ), 
müsse die Politik deutlich mehr 
Transparenz schaffen, etwa durch 
die Einrichtung eines entsprechen-
den Transparenzregisters.
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des 
Vorstandes der KZBV: „Im Interesse 
des Gemeinwohls benötigen wir 
endlich eine belastbare Daten-
grundlage über die vielfältigen Akti-
vitäten von I-MVZ- und MVZ-Ketten. 
Aktuell können nur durch äußerst 
aufwendige, kostenintensive, zudem 
lückenhafte und nicht immer zielge-
naue Recherchen die tief verfloch-
tenen und bewusst verschachtel-
ten Inhaberstrukturen aufgedeckt 
werden. Wir fordern daher den Ge-
setzgeber auf, diese undurchsich-

tige Informationslage durch die ge-
setzlich vorgegebene Einführung 
eines verpflichtenden MVZ-Regis-
ters deutlich zu verbessern und 
unter dem Aspekt des Patienten-
schutzes auf Praxisschildern und 
-webseiten klar kenntlich zu ma-
chen, wem ein MVZ tatsächlich 
gehört.“
Erforderlich sei dies insbesondere, 
um jederzeit aktuell die weitere 
Entwicklung der Versorgung genau 
beobachten und bei Bedarf präven-
tiv eingreifen zu können.

Quelle: KZBV

Kurz notiert

Richtig Hände 
waschen
Mindestens 20, besser 30 Se-
kunden lang müssen hierfür 
Handflächen, -rücken, Finger-Handflächen, -rücken, Finger-Handflächen, -rücken, Finger
zwischenräume, -nägel und 
Daumen sorgfältig eingeseift 
werden.

Seide vs. Bürste
Laut Stiftung Warentest ist 
Zahnseide am gründlichsten, 
Interdentalbürsten sind dage-
gen anwenderfreundlicher. 
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Die ZT Zahntechnik Zeitung ist das einzige unabhängige Zei-
tungsformat für Zahntechniker mit den Schwerpunkten Be-
rufspolitik und Laborführung. Die ZT erscheint 11 Mal pro Jahr 
und orientiert sich am Informationsbedürfnis zahntechnischer 
Labore und ihrer Mitarbeiter. Neben der fachlichen Qualifi ka-
tion sind auch wirtschaftliche, gesundheits- und berufspolitische 
Aspekte entscheidend für den langfristigen Erfolg eines zahn-
technischen Labors. Die branchenerfahrene Redaktion der ZT 
Zahntechnik Zeitung dokumentiert und interpretiert in den Be-
reichen Politik, Wirtschaft, Technik und Service die Entwicklung 
des Dentalmarkts und gibt dem Zahntechniker wichtige Impulse 
für den Laboralltag, insbesondere für die strategische Positio-
nierung im Wettbewerbsumfeld. Analysen, Hintergrundberichte 
und Expertenkommentare zu politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen bilden die journalistische Grundlage für den ho-
hen Nutzwert. Die ZT Zahntechnik Zeitung positioniert sich als 
meinungsbildendes Medium der Zahntechnik und ist in diesem 
Umfeld ein unverzichtbarer Werbeträger für die Dentalindustrie.
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Editorische Notiz 
(Schreibweise männlich/weiblich/divers)
Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der 
Lesbarkeit auf eine durchgängige Nennung der 
Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.
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ESG Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b
76287 Rheinstetten
Tel.: 07242 95351-11
Shop@Edelmetall-Handel.de
www.Edelmetall-Handel.de

Gold gilt als ideale Krisenwährung. 
Unsichere Märkte, wirtschaftliche 
Wendepunkte oder andere Krisen 
lassen die Nachfrage nach dem 
Edelmetall regelmäßig steigen und 
treiben den Preis in die Höhe. „Be-
fürchten Investoren einen Einbruch 
der nationalen Währungseinheit, 
flüchten sie sich oftmals in sichere 
Anlagen. Gold erfreut sich deshalb 
zu diesen Zeitpunkten einer be-
sonderen Aufmerksamkeit“, erklärt 
Dominik Lochmann, Geschäfts-
führer der ESG Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG. Anders als andere 
Anlageprodukte bietet Gold einen 
tatsächlich greifbaren Gegenwert 
und stellt ein regierungs- und 

bankenunabhängiges Investment 
dar. In unsicheren Zeiten ver-
trauen viele Anleger vorzugs-
weise Sachwerten, die sich not-
falls schnell und unkompliziert 
umsetzen lassen.
Grundsätzlich investieren Men-
schen nicht in Gold, um reich zu 
werden, sondern, um nicht zu ver-
armen. Zwar lassen sich mit einem 
entsprechenden Anlagehorizont 

und etwas Glück durchaus Kurs-
gewinne durch ein Goldinvestment 
realisieren, grundsätzlich dient die 
Anlage jedoch der Vermögensab-
sicherung. Denn als über Jahrtau-
sende bewährtes Tausch- und Zah-
lungsmittel ist Gold stabiler als 
staatliche Währungen. Im Gegen-
satz zu diesen lässt es sich dank 
seines begrenzten Vorkommens 
nicht endlos vermehren. Ein ab-
rupter Wertverlust wird damit un-
wahrscheinlich. Um das Vermö-
gen zu diversifizieren und etwaige 
Risiken gering zu halten, raten 
Experten, 10 bis 20 Prozent des 
eigenen Kapitals dauerhaft in das 
Edelmetall zu investieren.

Goldinvestition in Zeiten 
der Krise

ESG empfiehlt Edelmetall als Vermögensabsicherung.
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Seit über 90 Jahren begeistert das Fa-
milienunternehmen  SCHEU-DENTAL
die Fachwelt und Kunden mit hoch-
präzisen und innovativen Dental-
produkten. Markenzeichen des Un-
ternehmens ist seit jeher die Innova-
tionskraft – SCHEU war und ist sei-
ner Zeit immer einen Schritt voraus. 
Dazu passt auch die aktuellste Ent-
scheidung: Kräfte bündeln und Sy-
nergien auf Produkt- und Service-
ebene besser nutzbar machen. Der 
Name SCHEU bezeichnet in der 
Fachwelt Perfektion und Innovation 
made in Germany. Produkte wie das 
Druckformgerät BIOSTAR®, das Schie-
nensystem CA® CLEAR ALIGNER 
und die Markenwelt IMPRIMO®

System mit allem rund um die 3D- 
Drucktechnologie markieren den 
Weg des Erfolgsunternehmens 
ebenso wie praxisorientierte Wei-
terbildungen und insbesondere 
die persönliche Kundennähe. 
Im Jahr 2011 gründeten Christian 
Scheu und Dr. Yong-min Jo die 
CA DIGITAL GmbH, um der großen 
Nachfrage für digitale Behandlungs-
lösungen gerecht zu werden. Zwi-
schenzeitlich hat sich CA DIGITAL 
längst als Vorreiter in Sachen digita-
ler Kieferorthopädie einen Namen 
gemacht. Der digitale Workflow 
SMART-FLOW, die virtuelle Planung 
und der medizinische 3D-Druck 
sind bei CA DIGITAL Daily Business. 
Damit vollzieht das Unternehmen 
als Pionier im Markt die Integration 
aller Therapieformen in einen ein-

heitlichen digitalen Prozess. Auch 
Produkte für die festsitzende Kiefer-
orthopädie kommen im SCHEU- 
Universum nicht zu kurz. Bei SMILE 
DENTAL finden Kunden alles, was 
sie für ihre tägliche Arbeit in Praxis 
und Labor benötigen und können 
es gleich im Onlineshop bestellen. 
„Jedes Unternehmen hat marktspe-
zifische Schwerpunkte und Stärken. 
Bisher waren alle als Einzelkämpfer 
unterwegs, dadurch ist ein großes 
Potenzial an Synergien ungenutzt 
geblieben. Diese Synergien wollen 
wir jetzt mit unserer Aufstellung als 
SCHEU GROUP stärker nutzen, um 
besonders der vermehrten Nach-
frage an digitalen Lösungen Rech-
nung zu tragen“, so Christian Scheu, 
Geschäftsführer  der  SCHEU GROUP.

Zusammenschluss
SCHEU-DENTAL, CA DIGITAL und SMILE DENTAL wachsen 

zur SCHEU GROUP zusammen.

kontakt

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 9288-0
info@scheu-dental.com
www.scheu-group.com

Infos zum Unternehmen

Als ein führender Hersteller von den-
talem Zirkonoxid hat die Dental 
Direkt GmbH 2019 das neue Sys- 
tem für Implantatprothetik DD Solid 
Connect® vorgestellt. Zwei Gedan-
ken haben die Entwicklung des Sys-
tems motiviert. Der eine drückt sich 
in dem Wunsch aus, eine moderne, 
zukunftsorientierte und hochquali-
tative Versorgung für eine große An-
zahl von Patienten zugänglich zu 
machen. Durch zielgerichtete For-
schung und Entwicklung im eigenen 
Technologiezentrum (St. Annen) 
konnte dies realisiert werden. Die 
Zuverlässigkeit und Fremdimplan-
tat-Kompatibilität von DD Solid 
Connect® wird durch lückenlose 
Qualitätskontrollen  sichergestellt.
Der zweite motivierende Gedanke: 
Eine perfekte Prothetik ist mehr als 
die Summe ihrer Teile. Für Anwender 
und Patient heißt das, dass die 
Implantatkomponenten, DD Zirkon-

oxide und Technologien hinsichtlich 
ihrer Ästhetik und Funktionalität her-
vorragend aufeinander abgestimmt 
sind. Kurz: DD Solid Connect® steht 
für hohe Präzision und Qualität – 
alles „made in Germany“.
Ganz aktuell setzt Dental Direkt mit 
ihrer einzigartigen Garantieleistung für
Implantatprothetik DD Solid Protect®

ein Statement und untermauert das 
Vertrauen, das sie in ihre eigenen 
Implantatkomponenten hat. DD Solid 
Protect® ist ein Schutzkonzept, das 
über Selbstverständlichkeiten hin-
ausgeht und eine Behandlungskos-
tenübernahme bis 1.500 € pro Implan- 
tat garantiert.1 Inhaber und geschäfts-
führender Gesellschafter Gerhard 

De Boer: „Wir haben uns auf dem 
Markt umgeschaut: Was gibt es denn 
für Garantieleistungen? – Da wird 
meistens nichts versichert, nur das 
Bauteil, und das ist meines Erach-
tens eine Luftnummer. Jeder, der sich 
unsere Garantieleistung anschaut, 
wird erkennen, dass wir mehr zu bie-
ten haben. Wir bauen Festungen, 
keine Luftschlösser.“

1 Detaillierte Garantiebedingungen finden   
Sie unter www.dentaldirekt.de

Garantieleistung für Implantatprothetik
Dental Direkt setzt mit DD Solid Protect® ein überzeugendes Statement.

kontakt

Dental Direkt GmbH
Industriezentrum 106 – 108
32139 Spenge
Tel.: 05225 86319-0
info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de
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Durch die im Mai 2019 von 
der DGFDT (Deutsche 
 Gesellschaft für Funktions-
diagnostik und -therapie) 

veröffentlichten S3-Leitlinie hat 
die craniomandibuläre Dyfunktion 
(CMD) aktuelle Präsenz in den Me-
dien und der Zahnärzteschaft er-

fahren. Diese auf Basis wissen-
schaftlicher Studien ausgewerte-
ten Definitionen sollen den diese 
Krankheit therapierenden Kollegen 
eine Unterstützung bieten und die 
Behandlung auf wissenschaftliche 
Füße stellen.
Die Ursache der CMD, der Bruxis-
mus, wird dort als eine wiederkeh-
rende Kaumuskelaktivität durch 
Pressen oder Verschieben der Kiefer 
während des Schlafes oder auch 
im Wachzustand, ohne Ursache 
(idiopathisch) oder als Folge von 
Drogen, Schlafstörungen, Medika-
menten oder Erkrankungen, be-
schrieben. Täglich kommen Pa-
tienten mit Kopfschmerzen und 
 Nackenverspannungen in die zahn-
ärztlichen Praxen mit dem Wunsch 
und der Erwartung nach einer einfa-
chen und schnellen Lösung. Diese 
wird ungeachtet der Ursache, Dauer 
und genauen Lokalisation der Be-
schwerden zu häufig gewährt.
Dabei ist die Wirksamkeit der unter-
schiedlichen Aufbissschienen viel-
fach gründlich untersucht worden. 

Und wenn sie mit Bedacht auf eine 
ausgeglichene Funktion, im richti-
gen Kontext und mit unterstützen-
den flankierenden Maßnahmen an-
gewandt wird, auch in der Mehrzahl 
der Fälle zur Reduktion der Kau-
muskelaktivität und Beschwerden 
förderlich. Falls die Schiene jedoch 

schlecht geplant und unbedacht 
ein gesetzt wird, dient sie häufig zu-
mindest dem Schutz der Zahnsub-
stanz und der Restauration, aber 
nicht der Entlastung des Kiefer-
gelenkes und der muskulären Struk-
turen, beseitigt deshalb auch nicht 
die Beschwerden. Die Probleme 
persistieren oder verstärken sich.
In einigen dieser Fällen setzen 
selbstregulierende Maßnahmen ein. 
Der Patient stellt fest, dass er kein 
„Schienentyp“ ist, da er sie nachts 
häufig unbemerkt ausspuckt oder 
die Schiene einen hohen Reparatur-
bedarf aufweist, eventuell mehr-
fach bricht. Dies führt mit nachfol-
genden Worten: „Bei Ihnen funktio-
niert das halt nicht, Sie haben ein-
fach zu hohe Kaukräfte, oder Sie 
akzeptieren die Schiene halt 
nicht“ vorerst zur Beendigung der 
Therapie.

Chronischer Schmerz

Der Schmerz wird zum kontinuier-
lichen Begleiter, Erklärungen liegen 

auf der Hand, das Wetter oder die 
Klimaanlage am  Arbeitsplatz etc. 
Der Weg zur Chronifizierung der 
 Beschwerden wird geebnet.
Welche Rolle die Okklusion in die-
sem Geschehen spielt, ist vielfach 
diskutiert, und es gibt darüber aus-
reichend wissenschaftliche Unter-
suchungen, die vorhandene oder 
auch fehlende Zusammenhänge 
aufzeigen. Als ätiologischer Haupt-
faktor für Bruxismus wird sie aus-
geschlossen.
Eine Korrelation zwischen Okklusi-
onsfehlern und entsprechendem 
myofazialem Schmerz ist bei der 
Mehrzahl der Patienten gegeben, 
wenn nicht, spielen andere Faktoren 
eine Rolle, die die Wirksamkeit einer 
Schienentherapie infrage stellen.
Zum Beispiel ist lt. Schmitter et al. 
2007 sowohl bei fehlender Okklu-
sion im Seitenzahngebiet als auch 
bei offenem Biss mit einem erhöh-
ten Risiko für myofazialen Schmerz 
zu rechnen. „Geringere“ okklusale 
Störungen seien weniger relevant.

Das Kauorgan als 
 Stressventil

Die CMD ist ein multifaktorielles Ge-
schehen, dabei wirkt das Kauorgan 
als Stressventil. Es sind akute Fälle 
der CMD von chronischen Verläufen 
therapeutisch zu differenzieren. 
Hier weitet sich das Beschwerde-
bild des Patienten ausgehend vom 
stomatognathen System auf die 
Nacken- und Rückenmuskulatur 
aus, viszerale Funktionsstörungen, 
Reflux und Schlafstörungen kön-
nen als Begleiterscheinungen auf-
treten.
Zur Indikationsstellung spielen die 
Schmerzlokalisation und der zeitli-
che Verlauf der Beschwerden eine 
große Rolle.
Das Schmerzgeschehen kann un-
terschiedliche Ursachen haben, zu 
 unterscheiden sind unter anderem: 
myofasziale,  neurologische,  sinu-
gene, neuropathische, somato-
forme und Schmerzen, ausgelöst 
durch Allgemeinerkrankungen (MS, 
Schädel-Hirn-Trauma etc.). Auch 

chronische Kopfschmerzen, Migräne 
und Spannungskopfschmerzen sind 
abzugrenzen.
Basis zur Erfassung der therapeuti-
schen Möglichkeiten ist die genaue 
Anamnese des Schmerzgesche-
hens, ihre Dauer (akut, längerer Ver-
lauf, chronisch) und die dadurch 
entstehende und vorherige Belas-
tung des Patienten. Es sind soma-
tische von psychosozialen Diagno-
sen zu differenzieren, dazu dient 
auch die Abfrage vegetativer Stress-
zeichen wie Herz rasen, Kreislauf-
dysregulationen und starkes Schwit-
zen. Grundlagen hierzu sind das 
anamnestische Gespräch, die klini-
sche Untersuchung des Pa tienten 
unter zur Hilfenahme von Erhe-
bungsbögen, unterstützt durch vali-
dierte Fragebögen. Zudem dienen 
bildgebende Verfahren (Verände-
rungen im MRT schon in der frühen 
Phase sichtbar) und Befunde inter-
disziplinärer Fachrichtungen der 
umfassenden Diagnostik.

Diagnostik

Zur Abgrenzung somatischer Er-
krankungen ist das RDC/TMD-Dia-
gnose-System bei CMD geeignet:

ACHSE I: Somatische Diagnosen
Bereich I:  Schmerzhafte Be-

schwerden im Bereich 
der Kaumuskulatur

Ia: Myofaszialer Schmerz
Ib:  Myofaszialer Schmerz 

mit eingeschränkter 
 Kieferöffnung

Bereich II:  Anteriore Verlagerung 
des Discus articularis

IIa:  Anteriore Diskusverlage-
rung mit Reposition bei 
Kieferöffnung 

IIb:  Anteriore Diskusverlage-
rung ohne Reposition bei 
Kieferöffnung, mit einge-
schränkter Kieferöffnung

IIc:  Anteriore Diskusverlage-
rung ohne Reposition 

 bei Kiefer öffnung, ohne   
 eingeschränkte Kiefer- 
 öffnung

Grenzen der CMD-Therapie
Ein Beitrag von Dr. Patricia von Landenberg. 

Hat vor zehn Jahren nur ein Bruchteil der Zahnärzte von der Existenz der Beschwerde CMD Kenntnis gehabt, therapieren heute 
die meisten niedergelassenen Kollegen diese Erkrankung, nicht immer ohne negative Folgen für beide Seiten. Für den einen oder 
 anderen entwickelt sich diese „harmlose“ Therapie zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Patienten mit abschließendem 
Fiasko. Zur Risikominimierung ist eine genaue Abgrenzung der Behandlungsnotwendigkeit und -möglichkeiten notwendig.

Wenig hilfreiche Exemplare.

Infos zur Autorin
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Bereich III:  Arthralgie, aktivierte 
 Arthrose, Arthrose 

IIIa:  Arthralgie
IIIb:   aktivierte Arthrose vom  

Kiefergelenk
IIIc:  Arthrose des Kiefer - 
 gelenks

ACHSE II: Schmerzbezogene 
 psychosoziale Diagnostik
Schmerzbezogene Beeinträchti-
gungen täglicher Aktivitäten, de-
pressive Verstimmung, unspezifi-
sche somatische Symptome

* Nach: Research Diagnostic Criteria for    
Tempo  romandibular Disorders (RDC/TMD).

Liegen somatoforme Schmerzstö-
rungen vor, sind psychosoziale Ein-
flussfaktoren bei etwa 80 Prozent
der Erkrankten  relevant (U. Egle). 
Zur Diagnostik der psychosozialen 
Anamnese wurde von Adler und 
Hemmler 1992 eine Anleitung zu 
einem 10-Schritte-Interview entwi-
ckelt. Es wird auf das zeitliche Auf-
treten, die Qualität und Intensität der 
Beschwerden, die Lokalisation und 
die Umstände der Schmerzen ein-
gegangen sowie auf lindernde oder 
fördernde Faktoren. Zur erweiter-
ten Diagnostik kann der  Depres- 
sion Anxiety Stress Scales-(DASS-) 
Bogen helfen. Ermittelt sollte 
auch die Graduierung Chronischer 
Schmerzen (GCS) werden, dazu 
eignet sich der vierstufige Graded 
Chronic Pain Scale (GCPS, von 
Korff 1992, Türp 2000). Stimmung, 
Ängste des Patienten (HADS-Evalu-
ierungsbogen) und die Erwartungs-
haltung an die Therapie beeinflus-
sen die Zusammenarbeit von  Be- 
handler und Patient.
Einige Hinweise auf eine Chronifi-
zierung des Schmerzgeschehens 
können die  Fixierung auf den 
Schmerz, viele erfolglose Therapie-
versuche und das Vorhandensein 
mehrerer Schmerzorte sein.
Der Pain Catastrophizing Scale 
(PCS) ist ein zusätzlich unterstüt-
zender Maßstab zur Vermeidung 
der Fehlbehandlung im chronischen 
Schmerzgeschehen.
Da eine erhöhte Stressbelastung 
oder auch eine verminderte Mög-
lichkeit der Stressbewältigung Ein-
fluss auf das  Beschwerdebild der 
Myoarthropathien hat, empfielt 
sich auch dazu deren Ermittlung 
mit geeigneten Fragebögen(DASS).

Okklusale Dysästhesie

Zu den nicht schmerzhaften Funk-
tionsstörungen innerhalb der so-
matoformen Erkrankungen zählt 
der Phantombiss (okklusale Dyäs-
thesie), der auch CMD-Symptome 
aufweisen kann.
Ein Beispiel aus unserer Praxis 
dazu: Ein von schon mehreren zahn-
ärztlichen Kollegen vorbehandelter 
Pa tient gibt an, dass kein Zahn mehr 
auf den anderen passe und dadurch 
totales Durcheinander in seinem 
Kopf herrsche. Er leide unter starken 
Schmerzen am ganzen Körper, 
deren Ursache der nicht vorhan-
dene Biss sei, da die Schmerzen 
von Kopf und Kiefer ausstrahlen. 

Bei einer Restbezahnung von zehn 
Zähnen und optimierbarer Mund- 
hygiene werden sofortige Maßnah-
men gewünscht, damit der Kiefer 
mehr nach links rutsche und wieder 
Ruhe in seinem Kopf einkehre. 
Schienen seien in mehrfacher Aus-
führung vorhanden, es seien auch 
schon etliche störende Zähne ent-
fernt worden, kieferorthopädisch 
wäre er allerdings noch nicht behan-
delt worden, dies sei doch bestimmt 
jetzt die zielführende Idee.
Laut S1-Leitlinie DGFDT Okklusale 
 Dysästhesie: „Die okklusale Dysäs-
thesie (OD) ist ein Beschwerdebild, 
bei dem Zahnkontakte, die klinisch 
weder als Fehlkontakte objektivier-
bar sind noch im Zusammenhang 
mit anderen Erkrankungen stehen, 
länger als sechs Monate als stö-
rend empfunden werden.“ (AWMF – 
B.  Imhoff, M. O. Ahlers, A. Hugger, 
M. Lange, P. Ottl , M. Schmitter, 
J. Türp, A. Wolowski).
Die den Patienten störenden nicht 
objektivierbar nachvollziehbaren Ok-
klusionskontakte werden für körper-
liche  Beschwerden verantwortlich 
gemacht, die Beseitigung der stören-
den Kontakte erzielt jedoch keine Än-
derung der Schmerzproblematik.
Eine umfassende Auswertung all 
dieser Erhebungen bietet die nötige 
differenzialdiagnostische Abklä-
rung zur optimalen Behandlung der 
Patienten, die eine eventuelle Über-
weisung an andere Fachrichtungen 
zur Risikominimierung der Behand-
lung und zur Steigerung des Be-
handlungserfolgs empfehlenswert 
machen.

Alternative 
 Behandlungsmethoden

Folgende alternative Behandlungs-
methoden kommen neben einer 
ausführlichen Aufklärung des Pa-
tienten und bei Bedarf einer indivi-
duellen Schienentherapie noch in 
Betracht:
Der Einsatz interdisziplinärer Fach-
richtungen wie Schmerztherapie, 
Psychotherapie, Osteopathie und 
Physiotherapie haben sich seit 
Langem zur Unterstützung der CMD- 
Therapie bewährt.
Zur Schmerzbeseitigung in der 
durch die erhöhten muskulären Ak-
tivitäten übersäuerten Muskulatur 
ist eine gesunde Ernährung und 
positive Lebensführung förderlich. 
Verzicht auf übermäßigen Fleisch-
genuss und eine ausreichende Ver-
sorgung mit Vitaminen und Spuren-
elementen wirken unterstützend. 
Bei körperlicher Inaktivität können 
freie Radikale nicht mehr eingefan-
gen und Stress schlechter abge-
baut werden, der Stoffwechsel sinkt 
und die Muskulatur übersäuert. 
Deshalb ist moderates regelmäßi-
ges körperliches Training empfeh-
lenswert. Ein ausreichendes Stress-
management mit eventueller Hilfe-
stellung und Entspannungstechni-
ken ist unabdingbar.
Häusliche physiotherapeutische 
Übungen, Wärmeanwendungen, 
Atemtraining und Biofeedback bei 
guter Compliance sind weitere Un-
terstützungen für den Patienten.

Verbesserte Schlafhygiene wirkt 
sich steigernd auf den Energiehaus-
halt und die Stimmung aus und 
kann zur Reduktion der Verspan-
nungen beitragen.
Die Abklärung einer eventuellen In-
somnie bei einem Spezialisten und 
deren Therapie ist zur Steigerung 
der Lebensqualität hilfreich.
Die Wirksamkeit von Akupunktur 
bei nicht chronischer schmerzhafter 
CMD wurde unter anderem in einer 
Untersuchung von S. Sen et al. 2017 
bestätigt. Bei chronischen Schmer-
zen (Kopf, Schulter, Rücken) trägt 
sie zur nachhaltigen Linderung laut 
derStudievonA. J.Vickers(Acupun-
cture for chronic Pain, New York) bei.
Medikamentös kann neben Analge-
tika der Ausgleich eines Magnesi-
umdefizites helfen, ein muskelrela-
xierendes Präparat kann initial für 
einen begrenzten Zeitraum einge-
setztwerden,wiez. B.Ortoton.Nach
der S3-Leitlinie der DGFDT zeigt die 
Anwendung von Injektionen mit Bo-
tolinum laut Studien eine Wirkung 
auf die Kaumuskulatur über einen 
längeren Zeitraum. Auch die Anwen-
dung von Gabapentin hat sich wäh-
rend drei Monaten in der Verringe-
rung der Bruxismusaktivität und der 
Verbesserung der Schlafqualität als 
positiv erwiesen, sollte jedoch auf-
grund möglicher Nebenwirkungen 
mit Vorsicht angewandt werden.
Bei neuralgischen Beschwerden 
haben sich Cabamazepine, wie z. B.
Tegretol, bewährt. Zur Entspannung 
der Kaumuskulatur kann neben 
Physiotherapie und Lymphdrainage 
auch die Anwendung eines Tens-
gerätes Erleichterung schaffen.
Ein positive Unterstützung in der 
 Behandlung der Myarthropathien 
bietet der Laser, hier zu unterschei-
den sind die LLLaser, auch Softlaser 
genannt, von Hartgewebslasern. 
Das Einsatzspek trum der Low-Level- 
Laser-Therapie sind Schmerzen, 
Funktionsstörungen, Degeneratio-
nen und Entzündungen. Die wissen-

schaftliche Abhandlung von Bjordal 
et al. (Universität Bergen) bietet 
dazu  valide Daten.
Der geeignete Patient muss nach 
einer ausführlichen Anamnese aktiv 
in die Therapieplanung miteinbe-
zogen werden, dabei ist zu beach-
ten, dass multiple Termine für den 
oft schon sehr be lasteten Patienten 
häufig einen zusätz  lichen Stress 
darstellen. In einem offenen Ge-
spräch sollten biopsychosoziale As-
pekte beachtet und eventuell ent-
sprechende Fachrichtungen hinzu-
gezogen werden.
Mit einer Schienentherapie wird in 
ein komplexes Regelsystem einge-
griffen, daher muss die Indikation 
kritisch gestellt werden und die 
Wahl des entsprechenden Schie-
nentyps mit Bedacht indivi duell ge-
plant erfolgen sowie die Patienten-
auswahl beachtet werden, um Fehl-
versorgungen zu vermeiden.

kontakt

Dr. Patricia von Landenberg
Tätigkeitsschwerpunkt
Funktionsdiagnostik & -therapie
Pastor-Klein-Straße 9
56073 Koblenz
Tel.: 0261 95225420
www.doctoresvonlandenberg.de
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Abb. 1: Laterotrusionskontakt. Abb. 2: 
Fehlende Front-Eckzahn-Führung durch 
offenen Biss. Abb. 3: zebris-Schiene 
als Dauertherapie? Abb. 4: Die Wirk-
samkeit von Akupunktur bei nicht chro-
nischer schmerzhafter CMD konnte be-
stätigt werden.
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Den Auftakt zur Veranstaltung 
lieferten am Freitag zehn an-
wendungsorientierte Work-
shops. ZTM Otto Prandtner 

beschäftigte sich umfassend mit 
„Backward Planning 2.0“ und gab im 
ersten Teil des Vortrags von Haupt-
sponsor 3M einen Überblick über 
Ästhetik und Funktion. Der zweite 
Teil zeigte nach der Pause noch ein-
mal mehr auf, wie op timale Ergeb-
nisse durch die Zusammenarbeit 
von Patient, Behandler und Labor 
erzielt werden können. 
In einem zweiten Vortrag mit Dr. 
 Caroline Becker und Ulf Neveling mit 
Unterstützung der Firma CAMLOG 
wurde der Einstieg in die digitale 
Implantologie thematisiert. Parallel 
dazu fand das Seminar „Weil Zahn-
techniker Freiheit brauchen – CAD/
CAM- Lösungen neu gedacht“ mit 
ZTM Hans-Ulrich Meier statt.
In der zweiten Staffel der Work-
shops zeigte ZTM Martin Liebel 

(Amann Girrbach), was die neue 
 Generation hochtransluzenter Zir-
konoxide wirklich kann, während 
sich Dr. Nadine Buchholz der digita-
len Funktionsanalyse und digi talen 
intraoralen Abformung widmete.

Vielfältiges Vortrags
programm am Samstag

Der Kongress setzte sich wieder mit 
der gesamten Bandbreite digitaler 
Verfahren auseinander. So widmete 
sich ZTM José de San José Gonzàlez 
der Frage, wie sich digitale Arbeitsab-
läufe in Praxis und Labor integrieren 

lassen. Zum Thema CAD/CAM in der 
Teleskoptechnik sprachen Dr. Jan 
Schneider und ZTM Volker Wagner. 
Den Intraoralscanner Primescan 
sowie die Schnittstellen zu Atlantis 
und Simplant zeigten Dr. Mischa 
Krebs und Dipl.-ZT Olaf van Iperen, 
während ZTM Clemens Schwerin 
die Schienentherapie im Workflow 
4.0 erläuterte.

Jahrbuch Digitale Dentale 
Technologien 2020

Die zwölften Digitalen Dentalen Tech-
nologien vertieften in 2020 einmal 

mehr das breite Spektrum und die 
Vielseitigkeit, die die Digitalisierung 
für die Zahnmedizin und Zahntech-
nik bereithält. Die DDT in Hagen unter 
der programmatischen Leitung von 
ZTM Jürgen Sieger ist damit eines 
der wichtigsten Foren zum Aus-
tausch über die Entwicklungen der 
Digitaltechnik in Zahntechnik und 
Zahnmedizin geworden. Als Co- 
Moderator konnte erneut Prof. Dr. 
Dr.  Piwowarczyk von der Universität 
Witten/Herdecke gewonnen werden.
Die Tagung wurde auch in diesem 
Jahr wieder von einer umfangreichen 
Industrieausstellung begleitet. Pünkt-
lich zur Veranstaltung ist auch das 
umfassend aktualisierte Jahrbuch 
 Digitale Dentale Technologien in seiner 
nunmehr elften Auflage erschienen. 
Das Jahrbuch kann auch online unter 
www. oemus-shop.de bestellt werden.

Jetzt schon vormerken: Die 13. Di-
gitale Dentale Techno logien finden 
am 5. und 6. Februar 2021 im Den-
talen Fort bildungszentrum Hagen 
statt.

Digitale Dentale Technologien in
Hagen: Digital von Anfang an?
Ein Beitrag von Carolin Gersin. 

Am 14. und 15. Februar 2020 lud das Dentale Fortbildungszentrum Hagen (DFH) in Kooperation mit der OEMUS MEDIA AG, Leipzig, 
Zahnärzte und Zahntechniker zur zwölften Auflage der Digitalen Dentalen Technologien (DDT) nach Hagen ein. Unter dem Leit
thema „Digital von Anfang an?“ bildete der Kongress eine Vielzahl von Themen in umfangreicher Bandbreite ab.

Bildergalerie

kontakt

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
Fax: 0341 48474-290
event@oemus-media.de
www.oemus.com
www.ddt-info.de
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„Eine Besonderheit dieses Kongres-
ses ist, dass man über die Jahre hin-
weg Freundschaften geschlossen 
hat. Viele Teilnehmer sind bereits 
mehrfach da gewesen. Man trifft 
sich unter Kollegen, tauscht sich 
aus, hat Spaß miteinander und lernt 
voneinander. Ich genieße das sehr! 
Es ist wie eine Familie, die sich zum 
Jahresstart in Warnemünde trifft. 

Das macht den Dental-Gipfel
wirklich einmalig“, so Hans- 
Joachim Lotz. Der 10. Dental- 
Gipfel (Dental Balance) findet 
vom 7. bis 10. Januar 2021 
statt und wird eine große, 
bunte Geburtstagsparty: 
10 Jahre Dental-Gipfel! Die 
Organisatoren haben sich 
für den Jahrestag einige 
Highlights einfallen lassen, 
z. B. einen Pre-Congress am 
Donnerstag. Zahntechniker 
können sich über ein außer-
gewöhnliches „Battle“ freuen. 
Namhafte Keramiker werden 
live vor Ort eine Frontzahn-

krone für einen anwesenden Patien-
ten herstellen. Für Zahnmediziner wer-
den in Zusammenarbeit mit der 
Universität Rostock ein Chirurgie- 
sowie ein Funktionskurs am Human- 
spender (Leichenpräparat) angebo-
ten. Der Hauptkongress wird nach 
bewährtem Prinzip in Vorträgen und 
tiefer gehenden Workshops span-
nenden Input für Zahnmedizin, Zahn-

technik und angrenzende Fachbe-
reiche bieten. Und das Rahmenpro-
gramm? Hier werden zum 10. Ge-
burtstag des Dental-Gipfels einige 
Überraschungen geboten. Eine 
zeitnahe Anmeldung ist dringend 
empfohlen, denn die Plätze sind be-
grenzt. Bereits 2020 war mit fast 
500 Teilnehmern ein Teilnehmer-
rekord zu verzeichnen und die 
Abendgala bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Die Anmeldung für 
den 10. Dental-Gipfel vom 7. bis 
10. Januar 2021 ist per E-Mail mög-
lich.

Kick-off 2021: Jetzt schon für den 
10. Dental-Gipfel anmelden!

Interessierte sollten sich zeitnah Plätze für den nächsten Januar sichern.

kontakt

Dental Balance GmbH
Behlertstraße 33 A
14467 Potsdam
Tel.: 0331 88714070
info@dental-balance.eu
www.dental-balance.eu

ZTM Hans-Joachim Lotz stellt den 10. Dental-Gipfel 
mit seinem spannenden Pre-Congress vor.

V. l. n. r.: Raif Toma, Andreas Bellof, ZTM Lisa Ulbricht-Schmalz, Innungsgeschäfts-
führer Christian Mankel, ZTM Peter Eiselt.

Mitte Februar besuchte die Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereini-
gung der CDU/CSU (MIT) Wet-
terau die Ulbricht Dental-Technik 
GmbH in Bad Vilbel auf dem Heils-
berg. Raif Toma, MIT-Kreisvorsit-
zender, stellte zu dieser Gelegen-
heit fest: „Es ist wichtig, die Arbeit 
des Handwerks in der Region als 
Wirtschaftsmacht von nebenan 
zu unterstützen und einen Ein-
druck über die aktuellen Entwick-
lungen und Bedürfnisse im Ge-
sundheitshandwerk zu erhalten.“
Für die Ulbricht Dental-Technik 
GmbH kamen die Geschäftsführe-
rin Lisa Ulbricht-Schmalz und der 
Laborleiter Peter Eiselt zu Wort. 
Einen Impulsvortrag hielt das neu 
kooptierte MIT-Kreisvorstandsmit-
glied Christian Mankel in seiner 
hauptamtlichen Funktion als In-
nungsgeschäftsführer für die Zahn-
technik in den Handwerkskammer-
bezirken Frankfurt-Rhein-Main und 
Wiesbaden. Herr Mankel ging auf 
den sich vollziehenden technologi-

schen Wandel in der Branche ein 
und betonte: „Zahntechnik aus In-
nungsbetrieben bedeutet: Hand-
werklich präzise, digital, qualitativ 
hochwertig und ortsnah.“ Als Ge-
fahr für die Branche beschrieb Herr 
Mankel die stetig wachsenden re-
gulatorischen Belastungen in den 
Bereichen Arbeitsschutz, Daten-
schutz, psychische Belastungsbe-
urteilungen, Medizinprodukterecht 
und vielen weiteren, die für einen 
mittelständischen Betrieb kaum 
mehr realisierbar seien.
Im Schlusswort bedankte sich 
Kreisvorsitzender Toma für die 
spannenden Eindrücke und be-
kräftigte den Einsatz des MIT Wet-
terau für die Belange des heimi-
schen Handwerks. Sie trete auf 
allen Ebenen weiter mit Nach-
druck dafür ein, dass die Bürokra-
tiebelastung, gerade für kleine- 
und mittlere Betriebe, in einem 
überschaubaren Rahmen bleibt.

Quelle: MIT-Kreisverband Wetterau

MIT: Bürokratiebelastung 
minimieren

Kreisvorstandsmitglied betont Wichtigkeit des Mittelstandes.

Fotos: © Rigo

Eines wurde ganz deutlich bei der 
Veranstaltung zum 25-jährigen Be-
stehen des Verbands Deutscher 
Dental-Software Unternehmen e.V. 
(VDDS). vergangenen Herbst in Köln: 
Ganz nach dem Motto „Gemeinsam 
Lösungen erarbeiten“ steht das 
Thema Interoperabilität im Dental-
bereich seit je her im Zentrum der 
Verbandsarbeit. Die geladenen Re-
ferenten waren die ursprünglichen 
Gründungsmitglieder Frank Gott-
hardt  und Dr. Wolfram Greifenberg, 
die Vorsitzende des Deutschen Zahn-
ärzte Verbandes, Frau Dr. Brandl- 
Riedel, sowie der stellvertretende 
KZBV-Vorsitzende Martin Hendges.
Sie würdigten allesamt den uner-
müdlichen Einsatz des VDDS für 
das reibungslose Zusammenspiel 
der IT in der Zahnarztpraxis. So war 
der elektronische Austausch von 
Daten auch im vergangenen Jahr 

eines der beherrschenden Themen 
in der Verbandsarbeit.
Ein zentrales Anliegen war den Mit-
gliedern die Definition einer 
DICOM-Schnittstelle in Zu-
sammenarbeit mit Ver-
tretern der Röntgenindus-
trie, die explizit auf die 
Dentalbelange angepasst 
ist. DICOM (Digital Ima-
ging and Communica-
tions in Medicine) dient als 
offener Standard der Spei-
cherung und dem Aus-
tausch medizinischer Bild-
daten. In der Dentalbran-
che galt es, diesen auf die 
hier stark reduzierten An-
forderungen mit der syn-
chronen Sofort-Röntgen-
situation in der Praxis und 
am Behandlungsstuhl an-
zupassen. Der VDDS ach-

tet bei der DICOM-Schnittstelle auf 
die Kompatibilität zum Standard- 
verfahren. Ein weiteres beherr-

schendes Thema stellte die Moder-
nisierung der Rechenzentrums-
schnittstelle VDDS-RZ dar. Diese, 

seit vielen Jahren erfolgreich ange-
wandt, wurde auf die technische 
XML-Basis angepasst und zum Jah-
resende konnte die Überarbeitung 
der Dateninhalte finalisiert und zur 
Umsetzung freigegeben werden. 
Die eigens gegründete Arbeits-
gruppe aus Verbandsmitgliedern 
der Bereiche PVS und Rechenzen-
trum konnte so ihre Arbeit erfolg-
reich finalisieren. Auch intern gab 
es zahlreiche Entwicklungen: Die 
Verbands-Website wurde entspre-
chend, der sich im letzten Jahr wei-
terentwickelten Bedeutung des Ver-
bandes für den gesamten dentalen 
IT-Markt, neu gestaltet. Interessen-
ten können ihre Mitgliedschaft 
jetzt digital beantragen.

Quelle: Verband Deutscher   
Dental-Software Unternehmen e.V.

Jubiläumsfeier des VDDS: „Gemeinsam Lösungen erarbeiten“
Im Zentrum der Verbandsarbeit steht die Interoperabilität im Dentalbereich.
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Der Vorstand des VDDS (v. l. n. r.): Werner Rampetsreiter, Sabine Zude und Udo Bartel.
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Endet die Tätigkeit 
am „Lippenrot“?
Seit einigen Jahren wird immer wieder die Frage der Grenzen 
der zahntechnischen Tätigkeit am Patienten aufgeworfen 
und – letztlich ergebnislos – diskutiert. Ein Statement von 
Dipl.-Volksw. Guido Braun, NBZI.

Die Protagonisten landen 
schnell beim Zahnheil-
kundegesetz (ZHG)1, 
beim Ruf nach dem Ge-

setzgeber, mindestens aber nach 
hieb- und stichfesten Verträgen2. 
Letztere, also Vereinbarungen 
zwischen Körperschaften, sind 
schon kartellrechtlich nicht zu-
lässig. Das ZHG enthält jedoch 
bereits die rechtliche Antwort 
auf die Frage: Wo endete die Tä-
tigkeit des Zahntechnikers?
Die These, wonach für den (selbst-
ständigen) Zahntechniker die Ar-
beit am Patienten an dessen „Lip-
penrot“ endet, ist von findigen 
Vertretern der Zahnärzteschaft 
aus dem ZHG abgeleitet worden 
und wird nicht ohne Hinweis auf 
die Strafbewehrung des § 18 ZHG 
unermüdlich kolportiert. Die Ab-
leitung basiert jedoch auf einem 
denklogischen Zirkelschluss: Das
Fehlen von Zähnen sei „Krank-
heit“, deren „Feststellung und Be-
handlung“ ausschließlich appro-
bierten Zahnärzten vorbehalten 
ist, so jedenfalls normiere § 1 
Abs. 3 ZHG.
Das aber normiert § 1 Abs. 3 ZHG 
nicht! Dem Begriff „Krankheit“ 
wurde das „Fehlen von Zähnen“ 
nur deshalb zugeordnet, damit 
den Krankenkassen die Möglich-
keit erhalten wurde, Entschädi-
gungen für Zahnersatz zu be-
zahlen.3 Das ZHG unterscheidet 
zwischen dem biologisch-medi-
zinischen und dem rechtlichen 
Krankheitsbegriff. Während me-
dizinische Krankheiten behandelt 
und ggf. geheilt werden können, 
zählen zu den rechtlichen Krank-
heiten auch nicht behandelbare 
oder nicht heilbare körperliche 
Zustände. Die rechtliche Einstu-
fung verlorener oder teilampu-
tierter (beschliffener) Zähne als 
„Krankheit“ ermöglicht aber Leis-
tungen der Krankenkassen, z. B. 
für eine Prothese.
Auch hat der Gesetzgeber im ZHG 
dem Begriff „Behandlung“ ab-
sichtlich keine Legaldefinition 
gegeben, sondern es bei Ausle-
gungen belassen, wonach eine 
„Behandlung“ nur dann vorliegt, 
wenn im Einzelfall dazu der Besitz 
(zahn-)ärztlichen Wissens Voraus-

setzung ist. Durch die „Tatbestände 
der Rechtsprechung haben die 
Zahntechniker ... einen ausgie-
bigen Schutz“.4
Was schließlich die Strafbeweh-
rung des ZHG angeht, beurteilt 
der BGH (Az.: I ZR 100/70) so, 
dass die Beauftragung eines 
Zahntechnikers durch den Zahn-
arzt mit einer zahnärztlichen Tä-
tigkeit jedenfalls dann zu befür-
worten sei, wenn er diese besser 
beherrsche als der Zahnarzt 
selbst. Die Strafandrohung des 
ZHG stelle auf den Zahnarzt ab. 
Denn wenn ein Zahnarzt, ohne 
nach dem Gesetz oder dem Be-
rufsrecht dazu berechtigt zu sein, 
einem (selbstständigen) Zahn-
techniker eine Tätigkeit überlässt, 
wird diese nicht zu einer „Behand-
lung“, und kann somit auch kein 
Verstoß des Zahntechnikers ge-
gen das ZHG sein, so der BGH.
Es wird ersichtlich: Es ist zentrale 
Aufgabe der Innungen und nicht der 
Zahnärzteschaft, die Grenzen des 
Tätigkeitsfelds des selbstständi-
gen Zahntechnikers regelmäßig 
zu prüfen und ggf. neu zu definie-
ren. Das jedenfalls ist die Intention 
des Gesetzgebers des ZHG. Mit 
der schieren Übernahme und Wei-
tergabe abwegiger Zeigefinger-
drohungen wie „die Arbeit des 
Zahntechnikers endet am Lippen-
rot“ sind diese ihrer Aufgabe bis-
her in keiner Weise nachgekom-
men, sondern haben vielmehr 
den einzelnen selbstständigen 
Zahntechnikermeister im Regen 
stehen lassen. Auch mit der fata-
len Folge, dass die Gebühren 
allesamt zu den Zahnärzten flie-
ßen, eine Neuverteilung natur-
gemäß schwierig werden wird.5

Literatur bei der Redaktion.
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Dipl.-Volksw. Guido Braun
Innung des Zahntechniker- 
Handwerks Nordbayern
Keltenstraße 1
97076 Würzburg
Tel.: 0931 3595-1268
guido_braun@t-online.de

Dipl.-Volksw. Guido Braun
Vorstandsmitglied der NBZI

Junge Zahnärztinnen, Zahnärzte 
sowie Zahntechnikerinnen, Zahn-
techniker, deren Approbation bzw. 
Gesellenprüfung maximal fünf 
Jahre zurückliegt, können sich 
2020 zum 13. Mal um den Young 
Esthetics-Preis der Deutschen Ge-
sellschaft für Ästhetische Zahn-
medizin (DGÄZ) bewerben.
„Die Förderung des Nachwuchses 
ist ein zentrales Anliegen unserer 
Gesellschaft und einer ihrer zahlrei-
chen Beiträge zur Qualitätsförderung
in der Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde“, erklärt DGÄZ- Präsident Prof. 
Dr. mult. Robert Sader.

Ausgezeichnet werden Fälle, bei 
denen es nicht um kosmetische 
Lösungen geht, sondern um eine 
Rehabilitation von Patienten, die 
Ästhetik und Funktion verbindet. 
Wolfgang-M. Boer, DGÄZ-Presse-
sprecher und Initiator dieser Aus-
zeichnung: „Wir bewerten, ob eine 
Therapie so geplant wurde, dass sie 
zu einem ästhetischen, funktions-
gerechten sowie nachhaltigen Er-
gebnis führt und mit den richtigen 
Schritten erreicht wurde.“
Bewerber müssen einen mit Fotos 
dokumentierten Fall einreichen, 
einschließlich der diagnostischen 

Unterlagen, Diagnosen sowie eine 
Begründung der Therapieentschei-
dung. Modelle sind erwünscht, aber 
nicht zwingend erforderlich. Ein-
sendeschluss ist der 1. April 2020.
Der ausgezeichnete Fall wird auf 
der DGÄZ-INTERNA vorgestellt, 
die Mitte Juni 2020 stattfindet. Be-
werbungen bitte an: Sekretariat 
der DGÄZ, Graf-Konrad-Straße, 
56457 Westerburg oder per E-Mail 
an info@dgaez.de, Stichwort: 
Young Esthetics.

Quelle: DGÄZ

Ausschreibung: 
Young Esthetics-Preis 2020
Einsendeschluss für den DGÄZ-Nachwuchspreis ist der 1. April. 

Die Versorgung mit Zahnimplanta-
ten findet als Standardverfahren 
eine breite Anwendung in der kau-
funktionellen Rehabilitation der Be-
völkerung. Nach den Regularien der 
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften) wurde feder-
führend durch die Deutsche Gesell-
schaft für Implantologie im Zahn-, 
Mund- und Kieferbereich (DGI) und 

die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 
eine S3-Leitlinie entwickelt, mit 
dem Ziel, die Therapieform des fest-
sitzenden zahnimplantatgetrage-
nen Zahnersatzes mit Verbundbrü-
cken wissenschaftlich systematisch 
darzulegen und Entscheidungshilfen 
zur Indikationsstellung im Versor-
gungsalltag zu geben. Die Leitlinie 
richtet sich neben den betroffenen 

Patienten an Zahntechniker sowie 
Zahnärzte, Zahnärzte mit Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie, Fach-
zahnärzte für Oralchirurgie, spezia-
lisierte Zahnärzte in Zahnärztlicher 
Prothetik und Fachärzte für Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie. Die Leit-
linie und den Methodenreport finden 
Sie auf der Homepage der DGZMK.

Quelle: DGZMK

Neue S3-Leitlinie „Ersatz fehlender 
Zähne mit Verbundbrücken“

DGZMK und DGI legen Therapieform systematisch dar.

Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil gab in Berlin den Startschuss 
für das Deutsche Observatorium für 
Künstliche Intelligenz in Arbeit und 
Gesellschaft (KI-Observatorium). 
Hauptaufgabe des KI-Observatori-
ums ist es, die Anwendung künst-
licher Intelligenz im Gesellschafts-, 
Arbeits- und Wirtschaftsleben zu 
beobachten, weiterzuentwickeln 
und Handlungsempfehlungen für 
ihre Nutzung zu formulieren. Das 
Observatorium wird einen Beitrag 
dazu leisten, dass KI in Arbeitswelt 
und Gesellschaft verantwortungs-
bewusst eingesetzt wird. Bundes-
minister Hubertus Heil: „Mein Ziel ist 

es, dass aus digitalem Wandel auch 
sozialer Fortschritt wird. Mit dem 
KI-Observatorium stellen wir früh-
zeitig das Teleskop scharf. Wir be-
obachten genau, wie sich künstli-
che Intelligenz auf unser Leben, auf 
die Gesellschaft und nicht zuletzt 
auf unsere Arbeitswelt auswirkt. Die 
Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land erwarten zu Recht, dass wir für 
Daten, Algorithmen und Anwendun-
gen Standards und Regeln entwi-
ckeln, die einen menschengerech-
ten Einsatz neuer Technologien er-
möglichen. Es geht dabei um nicht 
weniger als die persönliche Freiheit 
und den sozialen Zusammenhalt 

in der digitalen Arbeitsgesellschaft.“ 
Im Vordergrund der Arbeit steht die 
Vernetzung von Expertise inner- 
und außerhalb des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales. Au-
ßerdem befähigt und bestärkt das 
KI-Observatorium gesellschaftli-
che Akteure im Umgang mit künst-
licher Intelligenz und setzt damit 
Impulse bei der Gestaltung des digi-
talen Wandels. Weitere Informatio-
nen zum KI-Observatorium sowie 
seinen fünf Aufgabenfeldern finden 
Sie unter www.ki-observatorium.de 

Quelle: Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

KI-Observatorium eröffnet
BMAS fokussiert Blick auf künstliche Intelligenz.
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Anzeigenformate   Preise (Weitere Formate auf Anfrage)

1/1: 2.950 € Titelanzeige klein: 1.250 €
Titelanzeige groß: 1.950 €

1/2 hoch/quer: 
2.150 €

1/3 hoch/quer: 
1.950 €

1/4: 1.150 €Economy 3-spaltig: 
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Titelanzeige 
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